
BEKANNTMACHUNGEN

Änderung der Allgemeinen Verfügung  
zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten  

und Staatsanwaltschaften in der Freien und Hansestadt Hamburg
Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

Nr. 27/2023
Vom 11. Dezember 2023, Az.: 1454-031.01

Amtl. Anz. S. 1961

I.

Die Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz Nr. 10/2020 vom 20. August 2020, 
Az.: 1454-031.01 (Amtl. Anz. S. 1769), zuletzt geändert 
durch die Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz Nr. 20/2023 vom 24. Oktober 2023, 
Az.: 1454-031.01 (Amtl. Anz. S. 1681), wird wie folgt geän-
dert:

Die Tabelle in Nummer I wird wie folgt neu gefasst:

Änderung der Allgemeinen Verfügung zur elektroni-
schen Aktenführung bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1961

Richtlinie der Sozialbehörde zur Gewährung von 
Stipendien und Zuschüssen und Darlehen zur 
Förderung der Anerkennung im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen und von Fachkräf-
tepotenzialen in der Berufsausbildung (Stipen-
dienprogramm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1970

Bekanntgabe der Feststellung hinsichtlich einer 
UVP-Pflicht gemäß § 5 Absatz 2 UVPG. . . . . . . . .  1974

Vollzug des Verpackungsgesetzes (VerpackG) – 
Widerruf der Genehmigung gemäß § 18 Absatz 3 
Satz 2 VerpackG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1975

Interessenbekundungsverfahren zur Vergabe von 
zwei Sitzen als beratende Mitglieder im Jugend-
hilfeausschuss Hamburg-Mitte . . . . . . . . . . . . . . . .  1976

Öffentliche Sielanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1977
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Amtl. Anz. Nr. 99Freitag, den 22. Dezember 2023

Nr. Gericht oder Staatsanwaltschaft Verfahren Datum

1. Landgericht Hamburg Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28 sowie der Kammer 3 für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

23.9.2020

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammer 34; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

5.5.2021

Alle weiteren Verfahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28, 34 
sowie der Kammer 3 für Handelssachen; einschließlich der 
Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 
sowie 35; einschließlich der Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 2, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 29 sowie 
33; einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.9.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren aller weiteren Zivilkammern sowie Kammern für Han-
delssachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskam-
mer, der Wiedergutmachungskammer sowie des Wiedergut-
machungsamtes.

5.10.2022

Alle weiteren Verfahren aller Zivilkammern und Kammern für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitations-
kammer, der Wiedergutmachungskammer, des Wiedergutma-
chungsamtes sowie Verfahren, auf die die vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FFG-RG) geltenden Vorschriften nach Maßgabe des Arti- 
kels 111 Absatz 1 FFG-RG anzuwenden sind.

13.9.2023

1962



Amtl. Anz. Nr. 99 Freitag, den 22. Dezember 2023

2. Hanseatisches Oberlandesgericht Sämtliche Verfahren des 2. Zivilsenats, des 13. Zivilsenats, des 
15. Zivilsenats und des Vergabesenats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind die beim 13. Zivilsenat geführten 
familienrechtlichen Verfahren sowie Verfahren über Anträge 
nach § 101 des Steuerberatungsgesetzes.

Ausgenommen sind ferner die beim 15. Zivilsenat geführten 
Verfahren über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 
Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Weiter ausgenommen sind die Beschwerden gegen die Ent-
scheidungen des Grundbuchamts nach dem Vierten Abschnitt 
der Grundbuchordnung sowie Beschwerden gegen Entschei-
dungen des Registergerichts nach dem Sechsten Abschnitt der 
Schiffsregisterordnung einschließlich der diese Sachen betref-
fenden Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen; 
diese richten sich nach § 1 Absatz 2 HmbEAktFVO in Verbin-
dung mit der Anlage 2 der HmbEAktFVO.

21.4.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Zivilsenate; einschließlich 
der beim 13. Zivilsenat geführten familienrechtlichen Verfah-
ren sowie Verfahren über Anträge nach § 101 des Steuerbera-
tungsgesetzes und der beim 15. Zivilsenat geführten Verfahren 
über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 Absatz 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren des 16. und 17. Zivilse-
nats, des 2. Kartellsenats, des Senats für Notarsachen, des 
Senats für Baulandsachen, der Senate für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen, des Richterdienstsenats sowie 
Verfahren vor dem Güterichter.

1.3.2023

3. Amtsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 4, 8b, 12, 16, 21, 22a, 23a, 
31a, 32, 33a, 36a, 48; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen M oder AR geführt werden oder die Rechtsbehelfe 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben.

5.5.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Abteilungen für Zivil-
sachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Abteilung 62, Ver-
fahren vor dem Güterichter sowie Verfahren, die unter dem 
Registerzeichen M geführt werden, die Rechtsbehelfe nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben oder die durch den zentralisierten amtsgerichtlichen 
Bereitschaftsdienst bearbeitet werden.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den sowie Verfahren vor dem Güterichter.

25.1.2023

1963



Amtl. Anz. Nr. 99Freitag, den 22. Dezember 2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 72 bis 76; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen UR oder AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 71; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Anträge auf vorläu-
fige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a Strafprozess-
ordnung (StPO) sowie etwaige in diesem Zusammenhang 
erforderliche Durchsuchungsbeschlüsse, wenn die Akten von 
der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allge-
meinen Verfügung elektronisch geführt und gemäß der ein-
schlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter Akten 
geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den.

30.8.2023

4. Arbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 7 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

1.10.2021

Sämtliche Verfahren der Kammern 1, 8, 24 und 28; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.4.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 9 und 11; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 12, 14 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

5.9.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.10.2022
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Amtl. Anz. Nr. 99 Freitag, den 22. Dezember 2023

5. Hamburgisches Oberverwaltungsge-
richt

Sämtliche Verfahren des 1. Senats auf dem Gebiet des Asyl-
rechts, die am 1. November 2021 bei diesem Senat anhängig 
waren oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Alle weiteren Verfahren des 1. Senats, die am 2. Mai 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 4. Senats, die am 2. Mai 2022 bei die-
sem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 6. Senats, die am 12. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

12.9.2022

Sämtliche Verfahren des 2. Senats, die am 28. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

28.9.2022

Sämtliche Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 5. Dezember 
2022 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen Bs oder Nc geführt werden, sowie sonstige Beschwer-
deverfahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen 
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und 
unter dem Registerzeichen So geführt werden.

5.12.2022

Alle weiteren Verfahren des 4. und 6. Senats, die am 25. Januar 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

25.1.2023

Alle weiteren Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 1. Juni 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate, die am 1. Juni 2023 
bei diesen anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

6. Finanzgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 6. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2021

Sämtliche Verfahren des 3. und des 5. Senats; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2022
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7. Sozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 4, 10, 23, 28, 31, 32, 33, 51; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR geführt werden.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 7, 18, 30, 45, 46, 48 und 
50; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 
35, 49, 52, 53 und 63; einschließlich der von anderen Gerichten 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

7.11.2022

Sämtliche Verfahren der Kammer 64, die ab dem 1. Januar 
2023 bei dieser Kammer eingehen; einschließlich der von 
anderen Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

20.1.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 6, 9, 20, 25, 29, 38, 39, 47, 
54, 57, 58 und 59; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

6.2.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 21, 34, 37, 41, 42, 55, 56, 60, 
61; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

27.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammer 65; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

1.4.2023

Sämtliche Verfahren, die unter den Registerzeichen/Zusatz-
zeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

24.5.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

24.5.2023

8. Landessozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 4. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren des 1. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt wer-
den, sowie Verfahren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 
des Sozialgerichtsgesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 
des Gerichtsverfassungsgesetzes.

24.5.2022

Sämtliche Verfahren des 2., 3. und 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Verfahren des 1. Senats, die unter den Registerzeichen/Zusatz-
zeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden sowie Verfah-
ren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 des Sozialgerichts-
gesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

7.11.2022

1966



Amtl. Anz. Nr. 99 Freitag, den 22. Dezember 2023

9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

21.2.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 3, 4 und 16; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren nach §§ 4, 10 Ver-
einsgesetz und § 32 Absatz 5 Parteiengesetz sowie die vor dem 
1.1.2023 beim Verwaltungsgericht Hamburg eingegangenen 
Verfahren betreffend Angelegenheiten finanzieller Hilfeleis-
tungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilde-
rung der Folgen der COVID-19-Pandemie („Corona-Sofort-
hilfen“).

22.8.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 9 und 21; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 21, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

15.12.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 14, 15 und 17; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 14, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Fachkammer 23, die am 29. März 
2023 bei dieser Fachkammer anhängig sind oder ab diesem 
Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern bis zum 31.12.2023 eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 6, 11 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 11, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden sowie die 
Verfahren der Kammer 20, die unter dem Registerzeichen Z, 
ZE, B oder BE geführt werden.

17.5.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 7, 13 und 19; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 19, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden.

18.10.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren. 

1.1.2024
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10. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.3.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen; ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

16.11.2022

11. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und 
Freiheitsentziehungssachen nach Maßgabe der §§ 271, 312 und 
415 FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren nach § 312 und § 415 FamFG.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

7.12.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

14.6.2023

12. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Erwachsenenstrafsa-
chen, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg 
zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch 
geführt und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung 
elektronisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung 
elektronisch übermittelt wurden.

Des Weiteren sämtliche Verfahren zum Registerzeichen BwR, 
soweit das der Verurteilung zugrunde liegende gerichtliche 
Verfahren elektronisch geführt wird.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den, Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sowie 
Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

8.11.2023

13. Landesarbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 3; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

16.1.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

13.2.2023

14. Amtsgericht Bergedorf Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen, 
sämtliche Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung 
für Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

26.4.2023
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15. Amtsgericht Blankenese Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

26.4.2023

16. Amtsgericht Harburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, sämt-
liche Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für 
Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter.

26.4.2023

17. Amtsgericht Barmbek Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

14.6.2023

18. Hamburgischer Berufsgerichtshof für 
die Heilberufe

Sämtliche Verfahren, die zum 1. Juni 2023 bei dem Hamburgi-
schen Berufsgerichtshof für die Heilberufe anhängig sind oder 
ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen 
Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

19. Staatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 10 und 11 einschließlich 
der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeit-
punkt in diese Abteilungen übernommenen Verfahren, die 
unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und 
bei denen auf Grund des Tatortes oder eines der Tatorte (§ 9 
Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts 
Hamburg-St. Georg gegeben wäre; einschließlich der aus den 
genannten Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren 
und Verfahren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.9.2023

20. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen II und III, die abwei-
chend von der AV Nr. 6/2023 vom 30. März 2023 (HmbJVBl. 
4/2023, S. 221) bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin unter den 
Registerzeichen Zs, Ss oder OBL gemäß der Aktenordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung und ab dem 
1. Januar 2024 unter den Registerzeichen Zs, SRs, GWs, HEs 
oder GVAs geführt werden, wenn die Akten von der vorlegen-
den Stelle zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die 
Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechts-
verordnung elektronisch übermittelt wurden.

Hiervon ausgenommen sind Rechtsbeschwerdeverfahren nach 
§ 87j des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen (IRG) sowie Verfahren auf Grund eines Antrags auf 
Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 87k IRG.

1.9.2023

21. Hamburgisches Berufsgericht für die 
Heilberufe

Sämtliche Verfahren; einschließlich der von anderen Gerich-
ten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren.

1.1.2024

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Hamburg, den 11. Dezember 2023

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 1961
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Richtlinie der Sozialbehörde zur 
Gewährung von Stipendien und 

Zuschüssen und Darlehen zur Förderung 
der Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen und von 
Fachkräftepotenzialen in der 

Berufsausbildung (Stipendienprogramm)
1. Förderungszweck, Rechtsgrundlage

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt auf der 
Grundlage dieser Richtlinie gemäß § 46 der Landes-
haushaltsordnung und der hierzu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften Fördermittel an Personen, die eine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichwertigkeit 
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen in 
Deutschland (nachfolgend Anerkennung) anstreben, 
um entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten zu kön-
nen.

Im Rahmen der Fachkräftestrategie des Senats werden 
auch Auszubildende gefördert, die auf Grund einer 
Teilzeitausbildung erhöhte finanzielle Bedarfe haben 
und Auszubildende, die auf Grund ihres Alters oder 
ihrer Nationalität von Förderinstrumenten des Bundes 
ausgeschlossen sind.

Die Förderung soll dazu beitragen, den Fachkräfte-
bedarf auf dem Hamburger Arbeitsmarkt zu decken. 
Sie wird nachrangig gewährt, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller die Kosten für das Anerken-
nungsverfahren nicht aus eigenen Mitteln finanzieren 
oder während einer Ausgleichsmaßnahme oder Berufs-
ausbildung Einkommensverluste nachweisen kann 
und Mittel des Berufsausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG), der Arbeitsförderung Sozialgesetzbuch (SGB) 
Drittes Buch (III) oder Mittel der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (SGB II) nicht gewährt werden.

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers auf Gewährung von Fördermitteln besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderung von Anerkennungsverfahren

(1) Förderfähig sind Kosten, die durch ein Anerken-
nungsverfahren bzw. ein Verfahren zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit (nachfolgend Anerkennungsver-
fahren) entstehen.

Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

a) Kosten für Übersetzungen,

b) Gebühren und Auslagen für Anerkennungsverfah-
ren.

(2) Förderfähig sind auch Kosten für die Durchfüh-
rung von Ausgleichsmaßnahmen bei reglementierten 
Berufen (Anpassungslehrgang, Eignungsprüfung, 
Kenntnisprüfung) sowie vergleichbare Maßnahmen 
bei nicht reglementierten Berufen, wenn sie wesent-
liche Unterschiede der nachgewiesenen Berufsqualifi-
kation aus dem Ausland gegenüber dem erforderlichen 
inländischen Referenzberuf ausgleichen. Förderfähig 
sind auch Kosten, die mit der Ausgleichsmaßnahme 
oder der vergleichbaren Maßnahme bei unreglemen-
tierten Berufen im engen Zusammenhang stehen.

Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

a) Kosten für Anpassungslehrgänge sowie vergleich-
bare Maßnahmen bei nicht reglementierten Beru-
fen,

b) Kosten für Kenntnis- bzw. Eignungsprüfungen und 
Vorbereitungskurse auf diese,

c) Fahrtkosten für das günstigste regelmäßig verkeh-
rende öffentliche Verkehrsmittel (2. Klasse),

d) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang der 
kostenlos zur Verfügung stehenden Kinderbetreu-
ung nicht ausreichend ist (Nachrangigkeit).

(3) Förderfähig sind Kosten für Sprachkurse, wenn sie 
oberhalb des Niveaus B1 liegen und nicht überwiegend 
dem bloßen Erwerb oder der Verbesserung allgemeiner 
deutscher Sprachkenntnisse dienen und für die Aus-
übung des Berufes ein bestimmtes Deutschniveau 
rechtlich notwendig ist. Voraussetzung für eine Förde-
rung ist, dass die folgenden Niveaustufen B2, C1 und 
C2 in jeweils 400 Unterrichtseinheiten erfolgreich 
absolviert werden. Gelingt dies nicht, ist eine weitere 
Förderung ausgeschlossen.

Unterrichtseinheiten, die auf Grund nachgewiesener 
Krankheit, Mutterschutz oder Elternzeit nicht in 
Anspruch genommen werden konnten, bleiben unbe-
rücksichtigt. Die Prüfungsgebühren für das jeweils 
höhere Sprachniveau sind grundsätzlich zweimal för-
derfähig, im Falle des vorzeitigen Ablegens der Prüfun-
gen ausnahmsweise dreimal. Förderfähig ist der Erwerb 
eines Sprachzertifikates auch, wenn dieses vorhanden, 
aber älter als vier Jahre ist und eine zuständige Stelle 
oder der Träger einer Anpassungsmaßnahme dies für 
erforderlich hält. Einzelunterricht bedarf der Zustim-
mung der Sozialbehörde.

Sprachkurse mit über 400 Unterrichtseinheiten sind 
nur dann förderfähig, wenn diese auf einzelne Berufs-
gruppen im Zusammenhang mit Verfahren zur Berufs-
anerkennung ausgerichtet sind und sich an den Vorga-
ben der für die berufliche Anerkennung zuständigen 
Stellen orientieren. Hier können bis zu 600 Unter-
richtseinheiten gefördert werden. Es gelten die Rege-
lungen des § 13 DeuFöV.

(4) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur Unter-
stützung bei der Sicherung des Lebensunterhalts im 
Falle nachgewiesener Einkommensverluste auf Basis 
der dauerhaften Einkünfte der vorangegangenen sechs 
Monate für Personen, die an Ausgleichsmaßnahmen, 
förderfähigen Sprachkursen oder vergleichbaren Maß-
nahmen bei unreglementierten Berufen teilnehmen. 
Der Nachweis von Einkommensverlusten entfällt, 
sofern die Personen in den letzten sechs Monaten Frei-
willigendienste nach dem Bundesfreiwilligengesetz 
oder dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilli-
gendiensten absolviert haben, oder als Au-Pair tätig 
waren.

2.2 Förderung von Berufsausbildungen

(1) Die Förderung bezieht sich auf eine der folgenden 
beruflichen Ausbildungen:

a) einer dualen beruflichen Ausbildung,

b) einer vollqualifizierenden Ausbildung in einer 
Berufsfachschule,

c) einer Aufstiegsfortbildung gemäß Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG – „Meister BAföG“).

(2) Förderumfang

a) Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

aa) Kurs- oder Schulgebühren,
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ab) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang 
der kostenlos zur Verfügung stehenden Kinder-
betreuung nicht ausreichend ist (Nachrangig-
keit).

b) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur Unter-
stützung bei der Sicherung des Lebensunterhalts im 
Falle nachgewiesener Einkommensverluste auf 
Basis der dauerhaften Einkünfte der vorangegange-
nen sechs Monate für Personen, die eine der vorge-
nannten Ausbildungen absolvieren. Diese Förder-
leistungen dienen damit ausschließlich der Siche-
rung von beruflichen Ausbildungsverhältnissen 
und insoweit nicht demselben Zweck wie Leistun-
gen nach dem SGB II.

3. Antragsberechtigte

3.1 Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2.1 (Aner-
kennungsverfahren)

Antragsberechtigt sind

(1) Personen mit einer im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation, die

a) in Hamburg mit Hauptwohnsitz gemeldet sind oder

b) zur Durchführung der Anpassungsmaßnahme in 
Hamburg mit dem Ziel der vollständigen Anerken-
nung und auf der Grundlage eines vorliegenden 
teilweisen Anerkennungsbescheids künftig ihren 
Hauptwohnsitz in Hamburg zu nehmen beabsichti-
gen und diesen für den Zeitraum der Durchführung 
der Anpassungsqualifizierung tatsächlich nach 
Hamburg verlegen und dies nachweisen. Dies gilt 
für Antragstellende aus dem Bereich der akademi-
schen Heilberufe, Gesundheitsfach- und Pflegebe-
rufe sowie weiterer Engpassberufe gemäß dem aktu-
ellen Arbeitsmarktmonitor der Arbeitsagentur 
Hamburg. Anträgen dieser Art müssen grundsätz-
lich die notwendigen Unterlagen gemäß Punkt 7.1 
dieser Richtlinie bei Antragstellung der Zentralen 
Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) komplett beige-
fügt werden, da sonst eine Bearbeitung nicht erfol-
gen kann,

(2) als arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind, 
sich in Elternzeit befinden bzw. nachweisen, unterhalb 
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
beschäftigt zu sein, oder sich auf Grund ihres Aufent-
haltstitels noch nicht arbeitssuchend melden können 
und

(3) deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unions-
bürger) sind oder über einen Aufenthaltstitel nach dem 
AufenthG oder eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 
des Asylverfahrensgesetzes verfügen sowie Geduldete, 
sofern konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung nicht bevorstehen und die Legitimation des 
Antragstellers den Geldwäschegesetzen entspricht. 
Gegebenenfalls erfolgt eine Einzelfallprüfung.

3.2 Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2.2 (Berufs-
ausbildung)

Antragsberechtigt sind Personen, bei denen mindes-
tens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

(1) Personen, die eine Teilzeitausbildung absolvieren;

(2) Personen, die auf Grund ihrer Nationalität oder 
ihres Aufenthaltsstatus dem Grunde nach keinen 
Anspruch auf Leistungen des Berufsausbildungsförde-
rungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbildungsbeihilfe 
haben;

(3) Personen, die auf Grund ihres Alters dem Grunde 
nach keinen Anspruch auf Leistungen des Berufs-
ausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) oder Berufs-
ausbildungsbeihilfe haben.

4. Förderungsvoraussetzungen

Die Förderungen nach dieser Richtlinie sind nachran-
gig zu anderen Bundes- oder Länderförderungen zu 
gewähren.

4.1 Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2.1 
(Anerkennungsverfahren)

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass

(1) nach Einschätzung der Zentralen Anlaufstelle Aner-
kennung (ZAA) die Anerkennung die Chancen zur 
Aufnahme einer der Berufsqualifikation entsprechen-
den Beschäftigung sowie zur eigenständigen Sicherung 
des Lebensunterhaltes langfristig verbessern wird und

(2) eine der folgenden Fallkonstellationen zutrifft:

a) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 
Förderung nicht im Rahmen der §§ 44, 45, 81 SGB 
III beziehungsweise § 16 SGB II in Verbindung mit 
SGB III erfolgen, weil die Antragstellerin/der 
Antragsteller glaubhaft macht, keinen Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB III zu haben 
oder

b) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 
Förderung nicht im Rahmen der §§ 45, 81 SGB III 
beziehungsweise § 16 SGB II in Verbindung mit 
SGB III erfolgen, weil zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung keine dem Förderbedarf entsprechende, 
nach AZAV zertifizierte Maßnahme existiert oder

c) die benötigte Förderung kann nicht im Rahmen der 
§§ 44, 45, 81 SGB III beziehungsweise § 16 SGB II in 
Verbindung mit SGB III erfolgen und die Antrag-
stellerin/der Antragsteller weist dies durch schrift-
liche Ablehnungsbescheide der Agentur für Arbeit 
oder von Jobcenter team.arbeit.hamburg nach.

4.2 Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2.2 
(Berufsausbildung)

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass

(1) der Ausbildungsort in Hamburg liegt und

(2) die Antragstellerin oder der Antragsteller über kei-
nen in Deutschland erworbenen Berufsabschluss oder 
ein in Deutschland abgeschlossenes Hochschul studium 
(Bachelor- oder Bakkalaureus-Studiengang) verfügt 
und

(3) die Antragstellerin oder der Antragsteller die 
 Ausbildung nicht oder nicht vollständig aus eigenen 
Mitteln finanzieren kann und

(4) die Antragstellerin oder der Antragsteller durch 
schriftliche Nachweise der jeweils zuständigen Stelle 
nachweist, dass gesetzliche Förderleistungen und 
gesetzliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltes (insbesondere Leistungen nach BAföG, §§ 59 ff 
SGB III und § 27 SGB II) nicht gewährt werden (Nach-
rangigkeit).

Antragstellerinnen oder Antragsteller, die über einen 
im Ausland erworbenen Berufsabschluss verfügen, 
haben grundsätzlich ihre Berufsanerkennung anzustre-
ben.

Eine Zweitausbildung kann nur gefördert werden, 
wenn das Anerkennungsverfahren nicht zur vollen 
Gleichwertigkeit führt.
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5. Art und Umfang der Förderung
5.1 Förderungsart

Gewährt werden:
(1) Stipendien als laufende Auszahlungen hälftig in 
Form zinsloser Darlehen und nicht-rückzahlbarer 
Zuschüsse und gegebenenfalls eines nicht-rückzahlba-
ren Kinderzuschlages und
(2) nicht-rückzahlbare Einmalzuschüsse und zinslose 
Darlehen zu den unter 5.3 Absatz 2 genannten Kosten.

5.2 Finanzierungsart
Die Förderung durch Zuschüsse erfolgt jeweils als 
Festbetragsfinanzierung.

5.3 Umfang der Förderung
(1) Stipendium:
Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach den 
Bestimmungen zur Ermittlung1) des elternunabhängi-
gen BAföG für ein Hochschulstudium nach Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz. Abweichend von den 
Bestimmungen des BAföG wird das dauerhafte tatsäch-
liche Einkommen der vorangegangenen sechs Monate 
vor Beginn der Maßnahme zu Grunde gelegt. Das Sti-
pendium ist abhängig von der Dauer der Ausgleichs-
maßnahme, der vergleichbaren Maßnahme bei unregle-
mentierten Berufen oder der Berufsausbildung. Es wird 
in Fällen nach 2.1 (Anerkennungsverfahren) längstens 
für drei Jahre und in Fällen nach 2.2 (Berufsausbil-
dung) längstens für die Dauer der Berufsausbildung 
gewährt. Das Stipendium wird bis zum Ablauf des 
Monats gezahlt, in dem die Berufsausbildung oder die 
Maßnahme tatsächlich enden. Sofern Anerkennungs-
verfahren oder Berufsausbildungen unterbrochen wer-
den, besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch auf 
Förderung. Die Unterbrechungszeiten werden nicht 
auf den Förderzeitraum angerechnet. Die Höhe des 
Stipendiums wird von der Investitions- und Förder-
bank Hamburg (IFB) festgelegt.
Ein Hinzuverdienst ist möglich und wirkt sich nicht 
auf die Höhe des Stipendiums aus, solange die Summe 
der Förderung durch das Stipendium und das durch 
Hinzuverdienst erzielte tatsächliche Einkommen das 
Einkommen vor der Gewährung des Stipendiums nicht 
überschreitet.
(2) Einmalzuschüsse und zinslose Darlehen:
Die Finanzierung von anerkannten förderungsfähigen 
Kosten im Anerkennungsverfahren bzw. für die Berufs-
ausbildung erfolgt vorrangig durch Einmalzuschüsse, 
begrenzt auf höchstens 4000,– Euro pro geförderter 
Person. Einmalzuschüsse unter 100,– Euro sowie Dar-
lehen unter 300,– Euro werden nicht bewilligt.
Fallen höhere anerkannte förderungsfähige Kosten an, 
kann ergänzend ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe 
von 6000,– Euro bewilligt werden.
Im Anerkennungsverfahren kann das zinslose Darle-
hen auf maximal 10 000,– Euro erhöht werden, wenn 
die anerkannten förderfähigen Kosten dies für das 
Anerkennungsverfahren zwingend erfordern.
Die Höhe des Einmalzuschusses und des zinslosen 
Darlehens wird von der IFB im Bewilligungsverfahren 
festgesetzt.
Werden keine Stipendien gewährt, darf für die Bewilli-
gung von Kosten für Anerkennungsverfahren, Aus-
gleichsmaßnahmen und Sicherung der Berufsausbil-
dung das Bruttoeinkommen des Antragstellers im Jahr 
der Förderung einen Betrag von 29 000,– Euro nicht 
überschreiten. Maßgeblich ist die Summe der positiven 

Einkünfte im Sinne von § 2 Absätze 1 und 2 des Ein-
kommenssteuergesetzes. Ist der Antragsteller verheira-
tet, sind die Einkünfte des Ehegatten einzurechnen, die 
Bruttoeinkommensgrenze erhöht sich gleichzeitig auf 
46 000,– Euro. Es reduzieren sich die Einkünfte um die 
nachgewiesenen Kinderfreibeträge. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten bzw. mit Verlus-
ten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Die Höhe des Einmalzuschusses wird von der 
IFB festgelegt.

Das Vermögen des Antragstellers ist anzurechnen, 
soweit es den Betrag von 10 000,– Euro zuzüglich 
3000,– Euro für den Ehegatten und jedes Kind über-
schreitet. In begründeten Fällen kann sich die Prüfung 
auf drei Monate vor der Antragstellung und die Konten 
der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners erstrecken.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Antragstellung muss grundsätzlich vor Beginn des 
Vorhabens erfolgen.

Ein Vorhabenbeginn ist dann gegeben, wenn bereits 
vor Antragstellung ohne Zustimmung der Beratungs-
stelle verbindliche Verpflichtungen eingegangen wur-
den. Es ist das Vorhabenziel, den etwaigen Abbruch 
einer Berufsausbildung bzw. einer Ausgleichsmaß-
nahme nach 2.1 Absatz 2 zu vermeiden. In diesen Fäl-
len kann die Förderungsgewährung rückwirkend zum 
Datum der Antragstellung erfolgen.

Die Gewährung der Zuwendung kann mit der Auflage 
verbunden werden, dass die/der Förderungsempfan-
gende sich verpflichtet, während des Förderzeitraums 
eine geeignete Beratung in Anspruch zu nehmen und 
dies nachzuweisen.

7. Verfahren

7.1 Beratungs- und Antragsverfahren in Fällen nach 2.1 
(Anerkennungsverfahren)

Die Beratung zu Förderungen und zur Antragstellung 
nach 2.1 erfolgt durch das Diakonische Werk Ham-
burg, Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA). Die 
ZAA berät ebenfalls zu Anerkennungsverfahren in 
Hamburg, stellt den Kontakt zur zuständigen Aner-
kennungsstelle in Hamburg her, nimmt die Anträge 
auf Gewährung der Förderung entgegen und berät zu 
alternativen Fördermöglichkeiten. Nach einer Vorprü-
fung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Förder-
fähigkeit (gemäß den Fördervoraussetzungen unter 
4.1) werden die Anträge von dort mit einer entspre-
chenden fachkundigen Stellungnahme (inklusive einer 
Berechnung der Förderhöhe) an die IFB zur Prüfung, 
Entscheidung und Bescheiderteilung weitergeleitet.

Bei der Gewährung eines Stipendiums schließt die IFB 
darüber hinaus einen Darlehensvertrag mit dem/der 
Förderungsempfangenden ab.

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB.

Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgenden Unter-
lagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Personal-
ausweis),

(2) gegebenenfalls Kopie des Aufenthaltstitels, der 
 Duldung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 des 
Asylverfahrensgesetzes,

1)  Weitere Informationen sind z. B. zu finden unter: 
www.bafoeg-rechner.de/rechner
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(3) Selbstauskunft des Antragstellers oder der Antrag-
stellerin zu den Vermögensverhältnissen gemäß Vor-
druck der IFB,

(4) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh-
rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen. Hierzu gehören auch 
Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei Antragstel-
lung bereits andere öffentliche Leistungen bezogen 
werden (z. B. Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, 
Wohngeld, BAB, BAföG).

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, wenn 
eine Förderung des Anerkennungsverfahrens vor 
Erteilung eines Feststellungsbescheides beantragt 
wird:

(5) Nachweis über einschlägige Berufserfahrungen oder 
sonstiger im Ausland erworbener Ausbildungsnach-
weise (beglaubigte und übersetzte Zeugnisse usw.),

(6) tabellarische Aufstellung einschlägig absolvierter 
Ausbildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätig-
keit in deutscher Sprache,

(7) Einschätzung der ZAA, ob das Anerkennungs-
verfahren die Chancen zur Aufnahme einer der Berufs-
qualifikation entsprechenden Beschäftigung sowie der 
eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes lang-
fristig verbessern wird,

(8) schriftliche Erklärung durch die Agentur für Arbeit 
Hamburg oder Jobcenter team.arbeit.hamburg, dass 
eine Förderung im Rahmen des Vermittlungsbudgets 
nach § 44 SGB III nicht erfolgen kann.

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, wenn 
eine Förderung von Ausgleichsmaßnahmen oder 
 vergleichbaren Maßnahmen bei unreglementierten 
Berufen nach Erteilung eines Feststellungsbescheides 
beantragt wird:

(9) Einschätzung der ZAA, ob die Ausgleichsmaß-
nahme oder eine vergleichbare Maßnahme bei unregle-
mentierten Berufen die Chancen zur Aufnahme einer 
der Berufsqualifikation entsprechenden Beschäftigung 
sowie der eigenständigen Sicherung des Lebensunter-
haltes langfristig verbessern wird,

(10) Bescheid der zuständigen Stelle und genaue 
Beschreibung der geplanten Ausgleichsmaßnahme und 
Aufstellung der damit verbundenen Kosten.

Die Vorprüfung der Förderungswürdigkeit von Förde-
rungen nach 2.1 erfolgt durch das Diakonische Werk 
Hamburg, das im Bedarfsfall weitere Unterlagen vom 
Antragsteller anfordern kann.

7.2 Antragsverfahren in Fällen nach 2.2 (Berufsausbil-
dung)

Die Antragstellung zu Förderungen nach 2.2 erfolgt 
durch den Antragsteller direkt bei der IFB.

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB. Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgenden 
Unterlagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Personal-
ausweis),

(2) gegebenenfalls Kopie des Aufenthaltstitels, der Dul-
dung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 des 
Asylverfahrensgesetzes,

(3) der Ausbildungsvertrag oder eine Bescheinigung 
über eine vollqualifizierende Ausbildung in einer 
Berufsfachschule oder für eine Aufstiegsfortbildung,

(4) Ablehnungsbescheide BAB und BAföG oder ent-
sprechend geeignete Nachweise, aus denen hervorgeht, 
dass kein Anspruch auf diese Leistungen besteht,
(5) Selbstauskunft des Antragstellers oder der Antrag-
stellerin zu den Vermögensverhältnissen gemäß Vor-
druck der IFB,
(6) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh-
rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen. Hierzu gehören auch 
Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei Antragstel-
lung bereits andere öffentliche Leistungen bezogen 
werden (z. B. Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, 
Wohngeld, BAB, BAföG),
(7) Mietvertrag,
(8) Nachweis über gegebenenfalls beantragte Kurs- 
oder Schulgebühren bzw. Kinderbetreuungskosten.

7.3 Bewilligung/Auszahlung/Rückzahlung
Über die Förderanträge entscheidet die IFB im Auftrag 
der Sozialbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Bewilligungsbescheid und Darlehensvertrag regeln das 
Verfahren im Einzelnen.
Für die Einmalzuschüsse beträgt der Bewilligungs-
zeitraum zwei Jahre und beginnt mit Datum des Bewil-
ligungsbescheids. Nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraums ist eine erneute Antragstellung bei der ZAA 
zur Weiterverfolgung des Anerkennungsverfahrens 
erforderlich.
Das bewilligte Darlehen muss innerhalb des Bewilli-
gungszeitraums des Einmalzuschusses abgerufen 
 werden. Der Auszahlungsanspruch für das Darlehen 
entfällt daher ebenfalls nach zwei Jahren.
7.3.1  Auszahlungen
(1) Stipendium
Die Auszahlung beginnt mit Beginn der Ausgleichs-
maßnahme, der vergleichbaren Maßnahme bei unregle-
mentierten Berufen, der Berufsausbildung oder einem 
anderweitig vertraglich vereinbarten Termin. Die Aus-
zahlungen erfolgen monatlich. Die Auszahlungen 
enden in Förderfällen nach 2.1 (Anerkennungsverfah-
ren) spätestens nach drei Jahren. In Förderfällen nach 
2.2 (Berufsausbildung) enden die Auszahlungen spätes-
tens mit dem Ende der Berufsausbildung. Schließt sich 
in Förderfällen nach 2.1 (Anerkennungsverfahren) an 
das tatsächliche Ende der Ausgleichsmaßnahme nicht 
unmittelbar ein Prüfungstermin an, wird das Stipen-
dium für die Zeitspanne zwischen dem Ende der Aus-
gleichsmaßnahme und dem nächstmöglichen Prü-
fungstermin verlängert, jedoch maximal bis zum Ablauf 
des zweiten Monats nach dem Ende der Ausgleichs-
maßnahme. Ein Nachweis über den nächstmöglichen 
Prüfungstermin ist der IFB-Hamburg vorzulegen.
(2) Einmalzuschüsse/ zinslose Darlehen
Die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt durch 
die IFB auf Anforderung auf Vordruck der IFB vor 
dem Termin, zu dem sie für den Zuwendungszweck 
benötigt werden. Die Kurs- und Prüfungsgebühren 
werden zur Verfahrenserleichterung in der Regel von 
der IFB direkt an das durchführende Institut überwie-
sen.
7.3.2  Rückzahlung des Darlehens
Die Darlehen nach 5.3 Absatz 1 und 5.3 Absatz 2 wer-
den, mit Ausnahme der letzten Rate, mit monatlich 
130,– Euro zurückgezahlt. Nach vollständiger Rück-
zahlung des Darlehens für das Stipendium (siehe 5.3 
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Absatz 1) beginnt die Rückzahlung des Darlehens für 
die Kosten des Anerkennungsverfahrens (siehe 5.3 
Absatz 2). Die Rückzahlung beginnt ein Jahr nach 
Beendigung des Anpassungslehrgangs/der Berufsaus-
bildung. Sofern kein Anpassungslehrgang bzw. keine 
Ausbildung absolviert und kein monatliches Stipen-
dium gewährt wurde, ist für die Rückzahlung von zins-
losen Darlehen das Datum der Anerkennungsentschei-
dung bzw. das Datum des Abbruchs der Maßnahme 
maßgeblich.

7.4 Tatsächliches Einkommen während des Stipendiums

Der IFB ist unverzüglich nach Abschluss des Anpas-
sungslehrgangs/der Berufsausbildung eine Erklärung 
über das tatsächliche Einkommen während des Stipen-
diums auf Vordruck der IFB unter Beifügung geeigne-
ter Nachweise vorzulegen (z. B. Gehaltsabrechnungen, 
Leistungsbescheide). Wenn das tatsächlich erzielte 
Einkommen über dem vor Antragstellung prognosti-
zierten Einkommen liegt, werden zu viel erhaltene 
Fördermittel zurückgefordert.

7.5 Vorzeitige Beendigung der Förderung

Die Förderung nach dieser Richtlinie endet, sobald die/
der Förderungsempfangende einen Anspruch auf För-
dermittel des Bundes erwirkt, die dem gleichen Zweck 
wie die Fördermittel dieser Richtlinie dienen. Dies 
sind insbesondere Leistungen des Berufsausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbildungs-
beihilfe. Die Pflicht zur Rückzahlung von Darlehen 
gemäß 7.3.2 bleibt hiervon unberührt.

7.6 Verwendungsnachweisverfahren

Die/der Förderungsempfangende ist verpflichtet, bei 
Maßnahmen der Erfolgskontrolle durch die Sozialbe-
hörde, der IFB oder durch sie beauftragte Dritte mitzu-
wirken. Sofern die/der Förderungsempfangende seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, können die 
bereits gewährten Fördermittel widerrufen werden.

7.6.1   Verwendungsnachweisverfahren  
Anerkennungsverfahren

Über die regelmäßige Teilnahme an der geförderten 
Fortbildung ist bei Maßnahmenende unaufgefordert 
ein Nachweis zu erbringen. Die IFB ist berechtigt, bei 
längeren Fortbildungsmaßnahmen zwischenzeitliche 
Nachweise anzufordern. Die IFB ist nach dem Vorlie-
gen der Anerkennungsentscheidung unverzüglich und 
unaufgefordert über die Selbige zu informieren. Die 
Information der IFB erfolgt schriftlich unter Vorlage 
geeigneter Nachweise.

7.6.2   Verwendungsnachweisverfahren Berufsausbil-
dung

Nach Beendigung der Berufsausbildung hat die/der 
Förderungsempfangende der IFB unaufgefordert einen 
Nachweis zu erbringen, aus dem die Beendigung der 
Berufsausbildung hervorgeht. In Fällen, in denen die 
Berufsausbildung vorzeitig abgebrochen wird, sich ver-
kürzt oder verlängert, hat die/der Förderungsempfan-
gende die IFB unverzüglich zu informieren.

7.6.3  Verwendungsnachweisverfahren IFB

Die IFB stellt der Sozialbehörde jährlich die nachste-
henden Kennzahlen zur Verfügung:

(1) Anzahl der Förderungsempfangenden, die eine 
Voll- oder Teilanerkennung oder Feststellung der 
Gleichstellung ihrer im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation erreicht haben,

(2) Anzahl der Förderungsempfangenden, die keine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichstellung 

ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifizierung 
erreicht haben,
(3) Anzahl der Förderungsempfangenden, die erfolg-
reich eine Berufsausbildung abgeschlossen haben,
(4) Anzahl der Förderungsempfangenden, die ihre 
Berufsausbildung nicht erfolgreich abschließen konn-
ten.
Darüber hinaus berichtet die IFB der Sozialbehörde 
quartalsweise schriftlich über die ausgesprochenen 
Bewilligungen und Auszahlungen entsprechend der 
Anforderung der Sozialbehörde. Näheres vereinbaren 
Sozialbehörde und IFB im Rahmen einer gesondert zu 
schließenden Durchführungsvereinbarung.
Auf Grundlage dieser Kennzahlen soll eine kontinuier-
liche Erfolgsmessung und -bewertung sowohl der Maß-
nahme als auch des Förderprogramms ermöglicht wer-
den.

7.7 Zu beachtende Vorschriften
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prü-
fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforder-
liche Rückforderung der gewährten Mittel gelten die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) der 
Anlage 2 VV zu § 46 LHO entsprechend, soweit nicht 
in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen 
sind, und das Hamburgische Verwaltungsverfahrensge-
setz.

8. Inkrafttreten
Diese Förderrichtlinie tritt nach Bekanntgabe im Amt-
lichen Anzeiger der Freien und Hansestadt Hamburg 
in Kraft und ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet.

Hamburg, den 15. Dezember 2023

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie 
und Integration (Sozialbehörde)

Amtl. Anz. S. 1970

Bekanntgabe der Feststellung hinsichtlich 
einer UVP-Pflicht gemäß § 5 Absatz 2 

UVPG
Die Hamburger Energiewerke GmbH hat mit Schreiben 

vom 19. Oktober 2023 bei der Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft – Immissionsschutz und 
Abfallwirtschaft – eine Genehmigung nach § 16 des 
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Änderung des 
Betriebs bezüglich der Regelungen/Betriebsbeschränkun-
gen zum Fledermausschutz von drei Windkraftanlagen, mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und weniger als 
20 Windkraftanlagen (Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 zur 
4. BImSchV), auf dem Betriebsgrundstück Dradenau- 
straße 33, 21129 Hamburg, beantragt.

Gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) wurde auf Grundlage der 
Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener Informationen 
geprüft, ob nach den §§ 6 bis 14 UVPG für das Vorhaben 
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 9 
UVPG in Verbindung mit §§ 7 und 5 UVPG hat nach über-
schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der einschlägi-
gen Kriterien nach Anlage 3 UVPG ergeben, dass durch das 
beantragte Vorhaben keine nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf die in § 2 Absatz 1 UVPG genannten Schutz-
güter hervorgerufen werden können, so dass die Durch-
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führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist.

Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung sind 
im UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/hh 
 dargelegt.

Hamburg, den 8. Dezember 2023

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

– Immissionsschutz und Abfallwirtschaft –
Amtl. Anz. S. 1974

Vollzug des Verpackungsgesetzes 
(VerpackG) – Widerruf der Genehmigung 

gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 VerpackG
Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über das Inver-

kehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwer-
tung von Verpackungen (VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2234), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Mai 2023 (BGBl. I Nr. 124), ergeht folgender 
Bescheid:

I.

Bescheid

1. Die Feststellung der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt vom 23. Juli 2007 (im Folgenden Genehmi-
gungsbescheid genannt), dass die Veolia Umweltservice 
Dual GmbH (nachstehend Systembetreiberin genannt) 
auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg ein 
System eingerichtet hat, das flächendeckend eine regel-
mäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen 
der Materialfraktionen PPK, Glas und LVP beim priva-
ten Endverbraucher oder in dessen Nähe gewährleistet, 
wird widerrufen.

2. Die Systembetreiberin hat die aus dem Betrieb des Sys-
tems entstandenen Pflichten weiterhin vollständig zu 
erfüllen, bleibt zur Erteilung von Auskünften und Vor-
lage von Nachweisen verpflichtet und unterliegt der 
Überwachung durch die zuständige Behörde. Als Pflich-
ten gelten die unter Ziffer V im Genehmigungsbescheid 
getroffenen Nebenbestimmungen sowie die Pflichten 
nach dem VerpackG, die sich auf Grund der Feststellung 
ergeben haben, wenn diese bis zum Widerruf noch nicht 
erfüllt worden sind.

3. Die Einstellung des operativen Betriebes ist der Zentra-
len Stelle Verpackungsregister (ZSVR), dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) in der Freien 
und Hansestadt Hamburg und der Gemeinsamen Stelle 
dualer Systeme Deutschlands GmbH (Gemeinsame 
Stelle) durch die Systembetreiberin umgehend schrift-
lich mitzuteilen.

4. Der Bescheid zu Ziffern 1 bis 3 ist sofort vollziehbar.

5. Die Kosten des Verfahrens trägt die Systembetreiberin. 
Die Kostenfestsetzung ergeht durch gesonderten 
Bescheid.

II.

Begründung

1. Sachverhalt

 Mit Bescheid der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt vom 23. Juli 2007 wurde festgestellt, dass die 
Veolia Umweltservice Dual GmbH auf dem Gebiet der 
Freien und Hansestadt Hamburg ein System gemäß § 6 
Absatz 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) ein-

gerichtet hat, das flächendeckend eine regelmäßige 
Ab holung gebrauchter Verkaufsverpackungen der 
 Materialfraktionen PPK, Glas und LVP beim privaten 
Endverbraucher oder in dessen Nähe gewährleistet.

 Gemäß der Übergangsvorschrift des § 38 Absatz 1 Ver-
packG gilt das vor dem 1. Januar 2019 nach VerpackV 
wirksam festgestellte System im Sinne des § 18 Absatz 1 
VerpackG als genehmigt.

 Die Systembetreiberin hat mit Schreiben vom 31. Au-
gust 2023 den Widerruf der Genehmigung beantragt 
und mit E-Mail vom 18. Oktober 2023 mitgeteilt, dass 
der Betrieb eingestellt wurde und seit dem Jahres-
wechsel 2022/2023 keine Lizenzkunden mehr besitzt.

2. Widerruf der Systemgenehmigung

 Dieser Widerrufsbescheid ergeht auf Grund von § 18 
Absatz 3 Satz 2 VerpackG in Verbindung mit § 49 Ab- 
satz 2 Nummer 1 des Hamburgischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977, 
das zuletzt am 7. März 2023 geändert worden ist.

 Die Systembetreiberin hat die Rückgabe der Genehmi-
gung mit Schreiben vom 31. August 2023 beantragt. Die 
Systembetreiberin hat den Betrieb eingestellt und alle 
Verträge mit Lizenzkunden zum Jahreswechsel 
2022/2023 gekündigt. Des Weiteren kann die Systembe-
treiberin im Registrierungsportal LUCID für das Ver-
tragsjahr 2023 nicht mehr als beauftragte Systembetrei-
berin ausgewählt werden. Die Systembetreiberin wird 
seit dem 1. Januar 2023 von der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister (ZSVR) nicht mehr bei der Markt-
anteilsberechnung der Systeme berücksichtigt.

 Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf 
nach 49 Absatz 2 Nummer 1 HmbVwVfG, auch, nach-
dem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, 
wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen 
oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist.

 Die Genehmigung ist nach § 18 Absatz 3 Satz 2 Ver-
packG zu widerrufen, wenn der Betrieb des Systems 
eingestellt wurde. Ein Ermessensspielraum besteht 
nicht.

3. Öffentliche Bekanntgabe

 Gemäß § 18 Absatz 1 Satz 3 VerpackG ist der Widerruf 
der Genehmigung öffentlich bekannt zu geben. Ziel ist 
es, die Öffentlichkeit und insbesondere die von dem 
Widerruf Betroffenen zu informieren. Erst durch diese 
Bekanntgabe wird der Widerruf wirksam.

 Dementsprechend wird der Widerrufsbescheid gemäß 
§ 41 Absatz 4 HmbVwVfG im Amtlichen Anzeiger der 
Freien und Hansestadt Hamburg veröffentlicht und gilt 
zwei Wochen nach der Bekanntmachung im Amtlichen 
Anzeiger als bekannt gegeben.

4. Ihre Rechte

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Behörde für 
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Neuen-
felder Straße 19, 21109 Hamburg, erhoben werden.

Hamburg, den 14. Dezember 2023

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 1975
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Interessenbekundungsverfahren zur 
Vergabe von zwei Sitzen als beratende 

Mitglieder im Jugendhilfeausschuss 
Hamburg-Mitte

Die Sitze sollen an die Vertretungen selbstorganisierter 
Zusammenschlüsse gemäß § 4a des Sozialgesetzbuches 
 Achtes Buch (SGB VIII) vergeben werden.

1. Gegenstand und Anlass der Interessenbekundung

Der Jugendhilfeausschuss Hamburg-Mitte hat in seinen 
Sitzungen am 26. Juni 2023 und 6. November 2023 
beschlossen, zukünftig zwei Sitze für die Vertretung 
selbstorganisierter Zusammenschlüsse gemäß § 4a SGB 
VIII als beratende Mitglieder im Jugendhilfeausschuss 
zu schaffen. Ziel ist, dass selbstorganisierte Zusammen-
schlüsse ihre Anliegen einbringen können, aktiv an den 
Beratungen teilnehmen und an den Beschlussfassungen 
mitarbeiten.

Bisher gibt es für dieses Verfahren keine Vorerfahrun-
gen in Hamburg.

2. Aufgabe

Die Aufgabe besteht darin, sich in die Diskussionen des 
Jugendhilfeausschusses einzubringen, eigene Ideen und 
Interessen zu vertreten und den Jugendhilfeausschuss 
darin zu unterstützen, zukünftig noch besser die Interes-
sen junger Menschen und deren Familien zu vertreten 
und selbstorganisierte Zusammenschlüsse gemäß § 4a 
SGB VIII einzubeziehen.

Aufgabe ist auch daran mitzuwirken, die bisherigen 
 Gremienstrukturen zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen, damit die Beteiligung für die Nutzenden 
der Jugendhilfeangebote attraktiver wird.

3. Inhaltliche Kriterien

Gemäß § 4a SGB VIII richtet sich das Interessenbekun-
dungsverfahren an folgende Personengruppen, die als 
Teil eines selbstorganisierten Zusammenschlusses 
Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe unterstüt-
zen, begleiten und fördern:

– Leistungsberechtigte nach SGB VIII (junge Men-
schen, Eltern, Sorgeberechtigte),

– (ehemalige) Leistungsempfänger*innen nach SGB 
VIII,

– ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätige 
Personen, die nicht in berufsständische Organisatio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden sind.

Beispielhaft werden hier folgende mögliche selbst-
organisierte Zusammenschlüsse genannt:

– Zusammenschluss junger Menschen, die in Einrich-
tungen der Jugendhilfe leben,

– sogenannte Careleaver*innen,

– Zusammenschluss junger Menschen aus Einrichtun-
gen der offenen Kinder- und Jugendarbeit,

– Elternvertretungen,

– Jugendparlament,

– Zusammenschluss von Pflegekindern oder Pflege-
eltern.

Entscheidend sind die Kriterien, die in § 4a SGB VIII 
beschrieben sind und dass der selbstorganisierte Zusam-
menschluss innerhalb des Bezirkes Hamburg-Mitte 
wirkt.

4. Dokumentation

Die Tätigkeiten des selbstorganisierten Zusammen-
schlusses im Zusammenhang mit dem Jugendhilfeaus-
schuss werden in möglichst einfacher und schlanker 
Weise dokumentiert. Dabei unterstützen der Jugend-
hilfeausschuss und die Verwaltung.

Der selbstorganisierte Zusammenschluss berichtet 1 x 
jährlich über seine gemachten Erfahrungen und macht 
Vorschläge, die aus seiner Sicht zu einer weiteren Ver-
besserung der Beteiligung führen können.

5. Finanzierung

Der Jugendhilfeausschuss kann dem selbstorganisierten 
Zusammenschluss ein eigenes Budget zur Verfügung 
stellen, das selbstverantwortlich verwaltet wird. Ein Ver-
wendungsnachweis ist erforderlich.

6. Bewerbungsvoraussetzungen

Den Zuschlag kann ein selbstorganisierter Zusammen-
schluss erhalten, wenn er

– den Kriterien des § 4a SGB VIII entspricht und

– die Ausübung der Tätigkeit im Bezirk Ham-
burg-Mitte liegt.

Neben der selbständigen Bewerbung einzelner Zusam-
menschlüsse können auch Wahlvorschläge durch Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe und das Bezirksamt 
eingebracht werden.

7. Bewerbungsunterlagen:

– Name des Zusammenschlusses,

– Name und Kontaktdaten einer Ansprechperson,

– Größe des Zusammenschlusses (Anzahl mitwirken-
der Personen),

– Ziele des selbstorganisierten Zusammenschlusses,

– kurzes Motivationsschreiben: Weshalb wird sich 
beworben.

8. Fristen

Der Antrag und die vollständigen Bewerbungsunter-
lagen sind bis spätestens 20. Januar 2024 bei folgender 
Dienststelle einzureichen:

Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Jugendhilfeausschuss 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg.

Nicht rechtzeitig eingereichte oder unvollständig einge-
reichte Unterlagen können bei dem Interessenbekun-
dungsverfahren leider nicht berücksichtigt werden. 
Maßgebend ist das Datum des Eingangsstempels des 
Bezirksamtes Hamburg-Mitte.

Die Berufung als beratendes Mitglied ist für den 
4. März 2024 geplant.

8. Auskünfte

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an

den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses 
Herrn Kay Dassow 
E-Mail: kay.dassow@bsb.hamburg.de 
Telefon: 040 / 4 28 63 - 49 62.

Hamburg, den 14. Dezember 2023

Das Bezirksamt Hamburg
Amtl. Anz. S. 1976
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Anlage

Sozialgesetzbuch (SGB)  
– Achtes Buch (VIII) – Kinder- und 

Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163)  

§ 4a Selbstorganisierte Zusammenschlüsse 
zur Selbstvertretung

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach diesem 
Buch sind solche, in denen sich nicht in berufsständische 
Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe eingebundene 
Personen, insbesondere Leistungsberechtigte und Leis-
tungsempfänger nach diesem Buch sowie ehrenamtlich in 
der Kinder- und Jugendhilfe tätige Personen, nicht nur 
vorübergehend mit dem Ziel zusammenschließen, Adressa-
tinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe zu 
unterstützen, zu begleiten und zu fördern, sowie Selbsthil-
fekontaktstellen. Sie umfassen Selbstvertretungen sowohl 
innerhalb von Einrichtungen und Institutionen als auch im 
Rahmen gesellschaftlichen Engagements zur Wahrneh-
mung eigener Interessen sowie die verschiedenen Formen 
der Selbsthilfe.

(2) Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den selbstor-
ganisierten Zusammenschlüssen zusammen, insbesondere 
zur Lösung von Problemen im Gemeinwesen oder inner-
halb von Einrichtungen zur Beteiligung in diese betreffen-
den Angelegenheiten, und wirkt auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen innerhalb der freien Jugend-
hilfe hin.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die selbstorganisier-
ten Zusammenschlüsse nach Maßgabe dieses Buches an re-
gen und fördern.

Öffentliche Sielanlagen
Aufhebung III/23

Gemäß § 4 Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergeset-
zes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 
280), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 
27), werden folgende Sielanlagen aufgehoben:

Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil Steinwerder

Schmutz- und Regenwassersiel in dem Weg Am Trave-
hafen von etwa 40 m nordöstlich der Travehafenbrücke 
etwa 205 m nach Nordosten.

Die Aufhebungsverfügung sowie die Begründung und 
der Lageplan können in der Zeit vom 22. Dezember 2023 
bis 22. Januar 2024 in der Hamburger Stadtentwässerung, 
Billhorner Deich 2, Zimmer D.2.005, 20539 Hamburg, wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.

Die Aufhebungsverfügung gilt mit Ende der Auslege-
frist als allen gegenüber bekannt gemacht.

Gegen diese Aufhebungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe bei der Hamburger Stadtentwäs-
serung, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg, Widerspruch 
erhoben werden.

Hamburg, den 22. Dezember 2023

Hamburger Stadtentwässerung
Amtl. Anz. S. 1977
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Öffentliche Ausschreibung

a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer: 23 A 0344

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:

Zugelassene Angebotsabgabe:

Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:

Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:

Deutscher Wetterdienst, 
Frahmredder 95, 22393 Hamburg-Sasel

f)  Art und Umfang der Leistung:

 Diese Ausschreibung umfasst die Aufstellung einer 
Absturzsicherung für den dauerhaften Verbleib auf 
zwei Flachdächern in Form eines auflastbeschwerten 
Geländersystems, die Länge des aufzustellenden Gelän-
ders beträgt ca. 100 m.

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
4. KW 2023

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
5. KW 2023

Weitere Fristen:  
(zuvor Fassadenplanung/Abstimmung)

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ausschreibungs-
dienste/ausschreibungen/D452739223

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 8. Januar 2024 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 5. Februar 2024.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100  %

s)  Eröffnungstermin:

 8. Januar 2024 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 8. Dezember 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 1702

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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Öffentliche Ausschreibung

Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin/ 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 

Kehrbezirk

In der Freien und Hansestadt Hamburg ist folgender 
Kehrbezirk (KB) mit einer bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegerin/einem bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger zu besetzen:

Bezirksamtsbereich HH-Wandsbek:  
KB HH Nr. 519 zum 1. April 2024

Diese Ausschreibung mit der Nummer ÖA-I-174/24 
endet am 17. Januar 2024 um 9.30 Uhr.

Sie finden die vollständige Ausschreibung mit den erfor-
derlichen Anlagen auf http://www.hamburg.de/bauleistun-
gen/5796074/bauleistungen/

Hamburg, den 13. Dezember 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen1703

Öffentliche Ausschreibung

a) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Deutschland 
+49 4042840 
+49 40427940026 
beschaffungsstelle@bsw.hamburg.de

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB]

c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

d) Bauleistung

e) 22305 Hamburg

f) Maßnahme: HAB Ersatzneubau und Erweiterung 
Sportanlage Habichtstraße

Leistung:  Brandschutztüren

Vergabe-Nr.: BSW ÖA-ABH4-178-24

Brandschutztüren

Auf dem Grundstück Habichtstr. 14, 22305 Hamburg 
werden zwei vorhandene Gebäude, die als Vereinsheim 
und Umkleideräume des SC Urania genutzt werden, 
abgebrochen und durch zwei Neubauten zu ersetzt.

Übersicht der wesentlichen Leistungen:

– 6x T30/RS Aluminium-Glas-Rahmentürelemente 
in verschiedenen Größen

– 3x T30/RS Aluminium-Glas-Rahmentürelemente 
in verschiedenen Größen

– 1x T30/RS Aluminium-Glas-Rahmentürelemente 
als Windfangelement

g) Entfällt

h) Entfällt

i) Vom 20. Februar 2024 bis 22. März 2024 
Montagebeginn: 11. März 2024

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen

k) Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig

l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-
gung unter:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

b35f41ba-e53d-471a-9a47-a831cde07371

Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt
n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.

 Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 19. Januar 2024, 10.00 Uhr
 19. Februar 2024
p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:

„https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/eva/supplierportal/fhh/tabs/home“

q) Deutsch
r) Niedrigster Preis
s) Aufgrund ausschließlich elektronisch zugelassener 

Angebote sind Anwesende bei der Eröffnung nicht 
zugelassen.

t) siehe Vergabeunterlagen
u) siehe Vergabeunterlagen
v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen 
Bereichsleitung Recht (RL) 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg

Hamburg, den 14. Dezember 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen1704

Öffentliche Ausschreibung 

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Inneres und Sport – Polizei –
Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg

1979
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Deutschland
+49 40428669210
ausschreibungen@polizei.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]  

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Durchführung der Notfallrettung im öffentlichen Ret-
tungsdienst in Form eines Intensivtransportwagens 
(ITW)
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH, nachfol-
gend: „Aufgabenträgerin“), vertreten durch die Zen-
trale Vergabestelle der Behörde für Inneres und Sport 
(ZVST) – organisatorisch angebunden bei der Polizei 
Hamburg –, beabsichtigt, im Auftrag der Feuerwehr 
Hamburg auf Grundlage von § 14 Abs. 1 Satz 2 Ham-
burgisches Rettungsdienstgesetz in der Fassung vom 
12. Juni 2020 (nachfolgend „HmbRDG“), Dienstleis-
tungsaufträge zur Durchführung von Leistungen des 
Rettungsdienstes (Notfallrettung in Form von einem 
Intensivtransportwagen (ITW) als Teil des Grund-
bedarfs) an gemeinnützige Organisationen im Sinne 
des § 107 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1214) geändert worden ist, bei denen der Mitwirkung 
im Katastrophenschutz der Freien und Hansestadt 
Hamburg gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 5 des Ham-
burgischen Katastrophenschutzgesetz in der Bekannt-
machung vom 16. Januar 1978 (HmbGVBl. S. 31), in 
der Fassung vom 24. Januar 2020, zugestimmt wurde, 
zu vergeben.
Ort der Leistungserbringung: 20537 Hamburg 

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 
Losweise Ausschreibung: Nein

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):
Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):
Entfällt

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunter-
lagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/

8774bae6-6c13-4760-a60a-f7945833fdf0  
10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 

Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
22. Januar 2024, 12.00 Uhr
Bindefrist: 31. Mai 2024, 00.00 Uhr

11) Zum Nachweis hat die oder der Bietende mit dem 
Angebot eine entsprechende Erklärung des Kreditins-
tituts/Kreditversicherers vorzulegen, aus der hervor-
geht, dass dieser/dieses bereit ist, im Zuschlagsfall und 
vor Auftragserteilung eine den genannten Anforderun-

gen entsprechende selbstschuldnerische Bankbürg-
schaft einzugehen.

 bis zu 500.000 Euro
12) Entfällt
13) –  Falls erforderlich: Formblatt „Erklärung der Bieter-

gemeinschaft“ 
–  Formblatt „Bietendendatenblatt“ mit Unterneh-

mensdarstellung 
–  Nachweis Gemeinnützigkeit 
–  Nachweis Anerkennung über die Mitwirkung im 

Katastrophenschutz 
–  Formblatt „Eigenerklärung Eignung“ 
–  Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
–  Auszug aus dem Bundeszentralregister
–  Ausdruck/Auszug aus dem Handel- bzw. Vereinsre-

gister 
–  Formblatt „Umsatznachweis“ 
–  Nachweis Haftpflichtversicherung 
–  Nachweis Qualitätsmanagementsystem
–  Formblatt „Referenzliste Intensivtransport“
–  Standortnachweis 
–  Preisblatt 
–  Konzept Ausfallsicherheit Personal und Sachmittel 
–  Konzept Fortbildung des Personals 
–  Konzept Effizienz der Hygieneschutzmaßnahmen 
–  Nachweis Bankbürgschaft 
–  Formblatt „Mindestlohnerklärung“ 
–  Formblatt „Eigenerklärung 5. RUS-Sanktionspaket“ 

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 50 / 50  

Hamburg, den 6. Dezember 2023

Die Behörde für Inneres und Sport
– Polizei – 1705

Öffentliche Ausschreibung

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Inneres und Sport – Polizei – 
Bruno-Georges-Platz 1 
22297 Hamburg 
Deutschland 
+49 40428669210 
ausschreibungen@polizei.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):
Öffentliche Ausschreibung [UVgO] 

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:

1980
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Lieferung eines Allradtraktors für das Bezirksamt 
Hamburg-Eimsbüttel

Ort der Leistungserbringung: 22529 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

Losweise Ausschreibung: Nein

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Entfällt

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunter-
lagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subprojec-

t/49c3549a-6cda-448f-b74f-766e5813f008

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:

Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
17. Januar 2024, 10.00 Uhr

Bindefrist:  29. Februar2024, 00.00 Uhr 

11) Entfällt

12) Entfällt

13) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vor-
zulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die 
Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ver-
langt

Allgemeines

– Firmenangaben

– Angabe zur Mittelstandsförderung

– Angaben Nationalität des wirtschaftlichen Eigentü-
mers

– Datenblätter, technische Beschreibungen, Skizzen 
etc.

Eignung

Befähigung zur Berufsausübung:

– Identifikationsnummer

– Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister

– Registergericht

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

– Erklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit

– Umsatzzahlen

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:

– Erklärung zu den vorhandenen personellen und 
technischen Mitteln

– Erklärung zu vergleichbaren Leistungen

– Erklärung über die Inanspruchnahme einer Eig-
nungsleihe

Auftragsdurchführung

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

– Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen nach den §§ 123, 124 GWB

– Erklärung über das Nichtvorliegen von Verfehlun-
gen (Gesetz zum Schutz fairen Wettbewerbs)

– Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben 
und Sozialversicherungsbeiträgen

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):

Wirtschaftlichstes Angebot:  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung

Preis-/Leistungsverhältnis (%): 50/50 

Hamburg, den 13. Dezember 2023

Die Behörde für Inneres und Sport
– Polizei – 1706
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Gerichtliche Mitteilungen

Terminsbestimmung
71 K 41/21. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Dienstag,  
20. Februar 2024, 9.30 Uhr, 224,  
Sitzungssaal, Amtsgericht Hamburg, 
Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg, 
öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Niendorf, Mitei-
gentumsanteil verbunden mit Sonder-
eigentum, ME-Anteil 1.405/1.000.000, 
Sondereigentums-Art Wohnung nebst 
Keller, SE-Nummer 1003, 3, Blatt 
10398 BV 1, an Grundstück Gemarkung 
Niendorf, Flurstück 7043, Wirtschafts-
art und Lage Gebäude- und Freifläche, 
Anschrift Paul-Sorge-Straße 142a+b, 
142g, Schippelsweg 63c-f, 12.565 m².

Objektbeschreibung/Lage (laut An-
gabe des Sachverständigen): Wohnung 
im Erdgeschoss, Wohnfläche 24,75 m², 
1 Zimmer, Duschbad, Kochnische, 
Loggia, Baujahr 1975, Gasheizung, Kel-
lerraum.

Verkehrswert: 106.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
23. Dezember 2021 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-

gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 22. Dezember 2023

Das Amtsgericht, Abt. 71
1707

Terminsbestimmung:
902 K 10/19. Zum Zwecke der Auf-

hebung der Gemeinschaft soll am Don-
nerstag, 22. Februar 2024, 10.00 Uhr, 
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, 
Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, 
Raum 1.01, Sitzungssaal, öffentlich ver-
steigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Horn Geest – zu 1/2 
Anteil – am Miteigentumsanteil ver-
bunden mit Sondereigentum ME-An-
teil 1/42, Sondereigentums-Art sämt-
liche Räume des Reihenhauses, SE-Nr. 
N1, Blatt 4338 BV 1, an dem Grund-
stück Gemarkung Horn Geest, Flur-
stück 1981, Wirtschaftsart und Lage 
Gebäude- und Freifläche-Wohnen, An-
schrift Manshardtstraße 59a, 59b, 59c, 
59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i, 59k, Stol-
tenstraße, Hermann-Heberlein-Ring 
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 5a, 
5b, 5c, 5d, 5e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 
9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 11a, 11b, 11c, 11d, 
11.459 m².

Objektbeschreibung/Lage laut An-
gabe des Sachverständigen: Es handelt 
sich um ein unterkellertes Endreihen-
haus mit zwei vollgeschossen und 
einem Staffelgeschoss, Baujahr 2006, 
etwa 117, 42 m² Wohnfläche, postali-
sche Anschrift: Hermann-Heberlein- 
Ring 11a. Zum Wohnungseigentum 
gehört das Sondernutzungsrecht an 
einer Grundstücksgartenfläche und ein 

Kfz-Stellplatz. Das Objekt wird selbst-
genutzt. Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft besteht an insgesamt 42 Rei-
henhäusern in 7 Zeilen.

Verkehrswert: 630.000,– Euro.

Das über den Verkehrswert des 
Grundbesitzes eingeholte Gutachten 
kann auf der Geschäftsstelle, Zimmer 
1.40 a, montags bis freitags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr eingesehen werden. Infor-
mationen und den kostenloser Gutach-
ten-Download im Internet unter www.
zvg.com.

Der Versteigerungstermin ist am 
31. Juli 2019 in das Grundbuch einge-
tragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Antragsteller widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei 
der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 22. Dezember 2023

Das Amtsgericht 
Hamburg-St. Georg

Abteilung 902 1708
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Sonstige Mitteilungen

Mitteilung 
der Verbundverkehrsunternehmen 

des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv)
Neuer hvv Gemeinschaftstarif ab 1. Januar 2024

Die Änderungen der Fahrpreise, des Gemeinschafts-
tarifs und der Beförderungsbedingungen treten am 1. Januar 
2024 in Kraft.

Der Wortlaut des hvv Gemeinschaftstarifs kann unter 
www.hvv.de/de/gemeinschaftstarif eingesehen werden.

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der 
Freien und Hansestadt Hamburg, das Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
des Landes Schleswig-Holstein, die Landesnahverkehrsge-
sellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) und das Landesamt 
für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern 
haben nach § 39 des Personenbeförderungsgesetzes zuge-
stimmt.

Hamburg, den 22. Dezember 2023

Für die Verkehrsunternehmen im hvv:
Hamburger Hochbahn AG 1709

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 004-24 MM

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassengebäude, Ohrnsweg 52, 21149 Hamburg

Bauauftrag: Aufzug

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 36.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn ca. März 2024; 
Fertigstellung ca. April 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
9. Januar 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:

https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:

https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 11. Dezember 2023

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH1710

Verhandlungsverfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VgV VV 004-24 VG

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
GMH VgV VV 004-24 VG Erweiterung einer Grundschule 
am Standort Grumbrechtstraße in Hamburg – 
Objektplanung gem. §§ 33 HOAI

Kurzbeschreibung:

Die Schule Grumbrechtstraße ist eine Grundschule, die im 
Schulversuch seit 2011 Kinder bis einschließlich der 6. 
Klasse unterrichtet. Der Standort wurde in der Vergangen-
heit bereits in Teilen saniert und umgebaut. Die Schule 
steht unter Denkmalschutz. das Denkmalschutzamt ist im 
Projekt stetig weiterhin mit einzubeziehen. Ziele der gestal-
terischen Umsetzung von Seiten der Schule sind, dass die 
Differenzierungs-, Inklusions- und Gemeinschaftsflächen 
auf dem Schulgelände von allen Unterrichtsräumen aus zu 
erreichen sind, hierfür ist der Bestand mit einzubeziehen. 
Flexible Räume sowie die Nutzung der Flure sind ebenfalls 
gewünscht. Die Erreichbarkeit unterschiedlicher Nutzun-
gen zwischen den Gebäuden sowie weitere Zusammen-
hänge zwischen dem zu errichtenden Neubau mit den 
Bestandsgebäuden sind in der Planung mit zu berücksichti-
gen und darzustellen. Im Projekt sollen unterschiedliche 
Fördermittel eingeworben werden. Ein Energieeffizienzge-
bäude 40 ist angestrebt. Eine Auslagerung von Flächen 
während der Bauzeit ist vorzusehen.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 357.000,– Euro

Laufzeit des Vertrags: 32 Monate

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge:

12. Januar 2024 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
sie unter:  
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE KÖNNEN 
AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH ABGEGEBEN 
WERDEN.

Hamburg, den 12. Dezember 2023

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH1711

Verhandlungsverfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VgV VV 002-24 JK

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
GMH VgV VV 002-24 JK – Neustrukturierung 
der speziellen Sonderschule an den Standorten Hausbru-
cher Bahnhofstraße und Elfenwiese

1983



– Projektsteuerung und -leitung in Anlehnung an §§ 2 & 3 
AHO Heft Nr. 9

Kurzbeschreibung:

Die Schule Nymphenweg und die Schule Elfenwiese teilen 
sich derzeit einige Gebäude am Standort Elfenwiese. Dort 
sollen die höheren Klassen der Schule Nymphenweg aus-
ziehen und an dem Standort Hausbrucher Bahnhofstraße 
untergebracht werden. Am Standort Elfenwiese sollen dann 
die Gebäude 01 bis 06 für die Schule Elfenwiese umgebaut 
werden.

Der Standort Hausbrucher Bahnhofstraße der Schule 
Nymphenweg besteht aus einem Verwaltungsbau (01) und 
vier Klassengebäuden (03, 05, 08, 11). Dazu hat der Standort 
eine Pausenhalle (04), zwei Pavillongebäude (06, 07) und 
eine Sport- (02) sowie Gymnastikhalle (09). Nach ersten 
Überlegungen in der Phase 0 sollen die Gebäude 03, 04, 05, 
06, 07 und 11 abgerissen werden. Das Gebäude 01 und das 
sanierte Gebäude 08 sollen vorerst erhalten werden, ebenso 
die Sporthalle 02 und die Gymnastikhalle 09. Im Zuge der 
Planungs- und Baumaßnahmen ist im Gebäude 01 ein Auf-
zug einzuplanen. Die Fläche in den Bestandsgebäuden, die 
umgenutzt werden soll, beträgt 697,00 m². Der Standort 
Elfenwiese soll anschließend umgebaut und an die Bedürf-
nisse der Schule angepasst werden. Die Bedarfsermittlung 
und Gespräche mit der Schule stehen hier noch aus und 
sollen optional von der Projektsteuerung betreut werden.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 856.217,– Euro

Laufzeit des Vertrags: 74 Monate

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
10. Januar 2024 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter: 
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE KÖNNEN 
AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH ABGEGEBEN 
WERDEN.

Hamburg, den 12. Dezember 2023

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH1712

Gläubigeraufruf

Der Verein Schulverein Sieker Landstraße 18 e.V. 
(Amtsgericht Hamburg, VR 11458), ist durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 25. September 2023 aufgelöst 
worden. Zu Liquidatoren wurden Frau Brigitte Pasche, 
Frau Regine Münchow-Mommsen und Herr Oliver Frahm 
bestellt. Die Gläubiger werden gebeten, ihre Ansprüche bei 
den Liquidatoren anzumelden.

Hamburg, den 14. Dezember 2023

Die Liquidatoren 1713
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